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§ 13 HBO – Brandschutz

(1) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 sind so
anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der
Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und
Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind.

(2) 1 1Bauteile und ihre Baustoffe müssen die Mindestanforderungen der in der Anlage 1 enthaltenen
Übersicht erfüllen. 2 1Die Verwendung brennbarer Baustoffe ist zulässig, soweit in diesem Gesetz oder in
Vorschriften aufgrund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. 3 1Leichtentflammbare Baustoffe dürfen
nicht verwendet werden; dies gilt nicht für Baustoffe, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht
leichtentflammbar sind.

(3) 1 1Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum, wie Wohnungen, Praxen, selbstständige
Betriebsstätten, müssen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege
vorhanden sein; beide Rettungswege dürfen jedoch innerhalb eines Geschosses über denselben
notwendigen Flur führen. 2 1Der erste Rettungsweg muss für Nutzungseinheiten, die nicht zu ebener Erde
liegen, über mindestens eine notwendige Treppe führen. 3 1Der zweite Rettungsweg kann eine weitere
notwendige Treppe, eine Außentreppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der
Nutzungseinheit sein. 4 1Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher
erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können
(Sicherheitstreppenraum). 5 1Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt
und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 m
über der Geländeoberfläche liegt, dürfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen
Rettungsgeräte, wie Hubrettungsfahrzeuge, verfügt.

(4) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 , bei denen
nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu schweren Folgen führen kann, sind mit
dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

(5) 1 1In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von
Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 2 1Die Rauchwarnmelder
müssen so eingebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und
gemeldet wird. 3 1Die Eigentümerinnen und Eigentümer vorhandener Wohnungen sind verpflichtet, jede
Wohnung bis zum 31. Dezember 2014 entsprechend auszustatten. 4 1Die Sicherstellung der
Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitzerinnen und Besitzern, es sei denn, die Eigentümerinnen
oder die Eigentümer haben diese Verpflichtung übernommen.
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